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AACHEN, DEN 28.05.2026	 NR. 13

STÄDTEREGION A ACHEN
Öffentliche Bekanntmachung

Genehmigungsbescheid nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) 

Repowering von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien, eine Windenergieanlage (WEA 
5) in Baesweiler West 
für die 

Erneuerbare Energien Baesweiler 
GmbH & Co. KG 
Berliner Ring 11
52511 Geilenkirchen

Az: 354.0003/25/1.6.2

Gemäß § 21a der Neunten Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren -9. BImSchV) vom 29.05.1992 
(BGBl. I S. 1001) in der zurzeit geltenden Fassung wird 
hiermit nachfolgende Entscheidung öffentlich bekannt 
gegeben:

I Verfügender Teil des Bescheides (Tenor)

Die Genehmigung erfasst
eine wesentliche Änderung einer Anlage zur Nutzung von 
Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m 
(Änderung des Anlagentyps vor Errichtung der WEA):

•	 eine Windenergieanlage (WEA), WEA 5,  
des Typ Nordex N 149

•	 125 m Nabenhöhe,
•	 Rotordurchmesser 149,1 m,
•	 Gesamthöhe 199,55 m,
•	 Leistung 5,7 MW.

Die Errichtung und der Betrieb der genehmigten Anlage 
erfolgt in 

Baesweiler
Gemarkung Oidtweiler,
Flur 9
Flurstück 4.

Der höchste Punkt der WEA 5 erreicht am Standort eine 
Höhe von maximal 336,55 Meter über Normalhöhenull.
 

Ursprungsgenehmigung:

Genehmigung der StädteRegion Aachen vom 
01.04.2025,
Az.: 354.0045/24/1.6.2

Die Änderungsgenehmigung umfasst die Änderung der 
Anlagenhöhe der WEA 5.

Die Genehmigung wird unbeschadet der privaten Rech-
te Dritter und der behördlichen Entscheidungen, die nach 
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlos-
sen werden, nach Maßgabe der mit ihr verbundenen und 
nachstehenden unter Abschnitt II aufgeführten Antrags-
unterlagen erteilt, soweit im Abschnitt III – Nebenbestim-
mungen – keine abweichende Regelung getroffen ist.

Die in den Nebenbestimmungen festgelegten Fristen kön-
nen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der 
Unteren Umweltschutzbehörde der StädteRegion Aachen 
(UUB SR) verändert werden. Ein diesbezüglicher Anspruch 
auf Zustimmung besteht nicht. Die Genehmigung umfasst 
die Errichtung und den Betrieb der vorstehend aufgeführ-
ten WEA einschließlich des integrierten Transformators.

Die Kabeltrasse zur Fortleitung des erzeugten Stromes ist 
nicht Bestandteil dieser Genehmigung.

In diesem Bescheid ist folgende Entscheidung 
eingeschlossen:
1.	 Luftrechtliche Zustimmung gemäß §§ 14 Abs. 1 und 18 

a Luftverkehrsgesetz (LuftVG).

Die nachfolgend aufgeführten Antragsunterlagen sind Be-
standteil und Grundlage der
Änderungsgenehmigung, soweit in den Nebenbestim-
mungen nicht Abweichungen hiervon festgelegt werden.

Darüberhinausgehende Abweichungen sind ggf. unter 
Hinzuziehung eines Sachverständigen zu bewerten und 
bedürfen der Zustimmung der Unteren Umweltschutz-
behörde der StädteRegion Aachen, bzw. der jeweiligen 
Fachbehörde.

II Nebenbestimmungen
Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen (§ 
6 BImSchG) wurde die Genehmigung gemäß § 12 Abs. 1 
BImSchG unter Maßgabe der in Abschnitt III des Beschei-
des aufgeführten Nebenbestimmungen erteilt.
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III Auslegung und Anforderung des Bescheides
Da die Antragstellerin nach § 21a Abs. 1 der 9. BImSchV die 
öffentliche Bekanntmachung beantragt hat, wird dieser 
Bescheid entsprechend den hier anzuwendenden Vorga-
ben des § 10 BImSchG veröffentlicht und bekannt gemacht. 

Der Genehmigungsbescheid vom 28.01.2026 steht in der 
Zeit vom 29.05.2026 bis 12.06.2026 auf der Internetsei-
te der StädteRegion Aachen im Bereich A70/ Immissions-
schutz/ Immissionsschutzrechtliche Verfahren/Förmliche 
Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung/Abgeschlossene 
Verfahren zur Verfügung.

Die Unterlagen sind bis zum Ende der angegebenen Ausle-
gungsfrist abrufbar. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass auf Verlangen eine 
andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit – Ein-
sicht der Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde - im 
v. g. Zeitraum zur Verfügung steht.

StädteRegion Aachen
70.2 Untere Immissionsschutzbehörde
Zollernstraße 20
52070 Aachen

Aus organisatorischen Gründen bitte ich im Vorhinein ei-
nen Termin unter der Telefonnummer 0241 5198 7061 zu 
vereinbaren.

Mit Ende der Auslegungsfrist (12.06.2026, 24:00 Uhr) gilt 
der Bescheid gemäß § 10 Abs. 8 Satz 8 BImSchG auch ge-
genüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt.

IV Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage beim Oberverwaltungsgericht Münster, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, erhoben werden. 

Nach § 63 Abs. 1 Satz 1 BImSchG hat eine Anfechtungs-
klage eines Dritten gegen die Zulassung einer Windener-
gieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 
Metern keine aufschiebende Wirkung. Das Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Agidii-
kirchplatz 5, 48143 Münster, kann auf Antrag die aufschie-
bende Wirkung der Anfechtungsklage nach § 80 Abs. 5 S. 
1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) anordnen. Der An-
trag kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung des 
Bescheides gestellt und begründet werden (§63 Abs. 2 
Satz 1 BImSchG).

Aachen, den 13.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION A ACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 
4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in 

der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gülti-
gen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 32 – Ordnungsamt
Zollernstr. 20, 52070 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

AOUNA JAMÄL ESCHWEILER STRASSE 111
52499 BAESWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfü-
gung, Gewerbe-
untersagung gem. 
§ 35 Gewerbeord-
nung (GewO)

32.1/03.02-2024/1 18.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Ordnungsamt der Städte-
Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 Aachen und kann dort 
während der Öffnungszeiten von dem Empfänger oder ei-
nem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.05.2026	 Der Städteregionsrat	
	 i. A. Frau Pier 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

GABOR TONI TRIERER STRASSE 376
52078 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid § 
118 I, 17 HwO

32.1/06.03-2026/10 05.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Ordnungsamt der Städte-
Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 Aachen und kann dort 
während der Öffnungszeiten von dem Empfänger oder ei-
nem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-



72

ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.05.2026	 Der Städteregionsrat	
	 i. A. Frau Bergau

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

GÜLPEN RAPHAELA KETTELER STRASSE 12
52134 HERZOGENRATH

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 340620102374 20.02.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Ordnungsamt der Städte-
Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 Aachen und kann dort 
während der Öffnungszeiten von dem Empfänger oder ei-
nem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 19.05.2026	 Der Städteregionsrat	
	 i. A. Frau Blaskowitz

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

KUZNIEWSKI MATEUSZ IM GINSTERFELD 16
52223 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3405.40008837 20.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Ordnungsamt der Städte-
Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 Aachen und kann dort 
während der Öffnungszeiten von dem Empfänger oder ei-
nem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.05.2026	 Der Städteregionsrat	
	 i. A. Frau Wegener 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

POLACEK ZDENEK BRODSKEKO 1664/4
CZ-149 00 PRAHA 
CHODOV

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.20103585 16.03.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Ordnungsamt der Städte-
Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 Aachen und kann dort 
während der Öffnungszeiten von dem Empfänger oder ei-
nem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.05.2026	 Der Städteregionsrat	
	 i. A. Frau Wegener

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

QUANDEL NICO JÜLICHER STRASSE 1
41836 HÜCKELHOVEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 340620102380 29.01.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Ordnungsamt der Städte-
Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 Aachen und kann dort 
während der Öffnungszeiten von dem Empfänger oder ei-
nem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 19.05.2026	 Der Städteregionsrat	
	 i. A. Frau Blaskowitz

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

VADYM HLADKO STAROSCHUKOW
UA-35317 RIWNE

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 340620104268 05.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Ordnungsamt der Städte-
Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 Aachen und kann dort 
während der Öffnungszeiten von dem Empfänger oder ei-
nem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
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Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.05.2026	 Der Städteregionsrat	
	 i. A. Frau Blaskowitz

STÄDTEREGION A ACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 
4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in 
der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gülti-
gen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 33 – Ausländeramt
Hackländerstraße 1, 52064 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma)
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift: 

YAO    LEISHU          KREUZHERRENSTR. 10
52062 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfü-
gung, Versagung 
Aufenthaltstitel

303/196178 15.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Ausländeramt der Städte-
Region Aachen, Hackländerstr. 1, 52064 Aachen (Verwal-
tungsgebäude Bahnhofplatz) und kann dort während der 
Öffnungszeiten Mo u. Di 08.00 – 15.00 Uhr, Mi 08.00 – 16.45 
Uhr, Do 08.00 – 13.00 Uhr u. Fr 08.00 – 12.00 Uhr von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. 
in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 15.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Herr Marquardt 

STÄDTEREGION A ACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 

S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 
4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in 
der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gülti-
gen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ASANA E.K. SCHÖNAUER BACH 3
52072 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2026/357/VA/CS 13.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 13.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

COVACIU MARIUS RÖTHGENER STRASSE 57
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2026/364/SA (1)/I6 26.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
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Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 26.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Immelen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

FARKAS ALBERT NARZISSENSTR. 12
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2026/363/VA/CS 26.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 26.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

HOORI FREYDOON JOSEPH-VON-FRAUEN-
HOFER-STRASSE 6
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2026/360/SA/TZ 15.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 15.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

İLERI FIRAT PONTSTR. 178
52062 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2026/328/Ord-
nungsverfügung/BR

13.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 13.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

KIZHAKATRA 
GOPINATH

PREEJA ZULETZT FÜRTHER 
STRASSE 2C
90429 NÜRNBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2026/359/VA(1)/I6 13.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
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ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 13.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Immelen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SAHITI SERDJO AN DER WEIDE 10
28816 STUHR

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2026/362/VA/TZ 20.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SELMANI ARIJAN PRÄMIENSTR. 245
52223 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2026/361/ADA/CS 19.05.2026

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 19.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schürmann

STÄDTEREGION A ACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 
4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in 
der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gülti-
gen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

AOUNA JAMÄL ESCHWEILERSTRASSE 111
52499 BAESWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfü-
gung nebst Geb.
Bescheid

36.2.3/schm
0363A30328142

27.11.2025

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im A 36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 c, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, Mi 
07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 15.00 
Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder einem 
Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang genom-
men werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.05.2026	 Der Städteregionsrat
	 i. A. Frau Schmitz


